
 

 

             

 

 

 



 





 

Stand 10-2015 



Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

I. Allgemeines
Nachstehende Bedingungen gelten f�r alle Vertr�ge und Lieferungen, sofern sie nicht mit 
ausdr�cklicher Zustimmung des Verk�ufers abge�ndert worden sind. Abweichende 
allgemeine Bedingungen des K�ufers gelten nur dann, wenn wir ihnen ausdr�cklich 
zustimmen.

II. Angebot und Lieferumfang
1. Angebote des Verk�ufers sind freibleibend. Die zu dem Angebot geh�renden Unterlagen 

wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Ma�angaben sind nur Ann�herungswerte, 
soweit sie nicht ausdr�cklich als verbindlich bezeichnet werden. Stellt der Verk�ufer dem 
K�ufer Zeichnungen oder technische Unterlagen �ber den zu liefernden technischen 
Kaufgegenstand zur Verf�gung, so bleiben diese Eigentum des Verk�ufers.

2. Die vom K�ufer unterzeichnete Bestellung ist ein bindendes Angebot. Der Kaufvertrag ist 
abgeschlossen, wenn der Verk�ufer die Annahme der Bestellung des n�her bezeichneten 
Kaufgegenstandes innerhalb von 2 Wochen schriftlich best�tigt oder den Kaufgegenstand 
geliefert hat. Der Verk�ufer ist jedoch verpflichtet, eine etwaige Ablehnung der Bestellung 
unverz�glich nach Kl�rung der Lieferbarkeit schriftlich mitzuteilen.

3. Zusicherung von Eigenschaften, Nebenabreden und �nderungen sollen vom Verk�ufer 
schriftlich best�tigt werden.

4. Konstruktions- und Form�nderungen des Liefergegenstandes bleiben vorbehalten, soweit 
der Liefergegenstand nicht erheblich ge�ndert, der Verwendungszweck nicht 
eingeschr�nkt wird und die �nderungen f�r den K�ufer zumutbar sind.

5. Werden dem Verk�ufer, ohne dass ihn ein Verschulden trifft, erst nach Vertragsabschluss 
Tatsachen bekannt, die begr�ndete Zweifel an der Kreditw�rdigkeit des K�ufers entstehen 
lassen, ist der Verk�ufer berechtigt, angemessene Sicherheiten zu verlangen. Stellt der 
K�ufer in angemessener Frist diese Sicherheiten nicht, so ist der Verk�ufer berechtigt, 
vom Vertrag zur�ckzutreten.

III. Preise, Zahlungsbedingungen
1. Die Rechnungen sind sofort ohne Abzug zur Zahlung f�llig.
2. Wechselzahlungen sind nur nach besonderer Vereinbarung zul�ssig. Wechsel und Scheck 

werden stets nur zahlungshalber, nicht an Zahlungs statt hereingenommen. Im Falle eines 
Schecks- oder Wechselprotestes kann der Verk�ufer Zug um Zug unter R�ckgabe des 
Schecks oder des Wechsels sofortige Barzahlung verlangen.

3. Sind bei Vertr�gen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als 4 Monaten wesentliche 
Kostensteigerungen bei dem Kaufobjekt eingetreten, die aus der Sicht des Verk�ufers das 
Verh�ltnis von Leistung und Gegenleistung unangemessen erscheinen lassen, hat der 
Verk�ufer das Recht, vom K�ufer erneute Verhandlungen �ber den Kaufpreis zu 
verlangen.

4. Bei Gesch�ften mit Kaufleuten ist von Nettopreisen (ab Werk) zuz�glich der jeweils 
g�ltigen Mehrwertsteuer auszugehen. F�r die Preisberechnung sind Ma�e und 
Messungen an der Verladestelle verbindlich.

5. Die Preise schlie�en Verpackung, Fracht und Transportversicherung nicht mit ein, sofern 
nicht ausdr�cklich etwas anderes vereinbart worden ist.

6. Kommt der K�ufer in Zahlungsverzug, so ist der Verk�ufer berechtigt, Verzugszinsen in 
H�he von 8% �ber Basiszinssatz zuz�glich eines eventuellen sonstigen Verzugsschadens 
zu fordern, es sei denn, der Verk�ufer weist eine h�here Belastung mit h�herem Zinssatz 
nach bzw. der K�ufer weist eine niedrigere Zinsbelastung nach. Die Zinsen sind sofort 
f�llig.

7. Aufrechnungsrechte stehen dem K�ufer nur zu, wenn seine Gegenanspr�che rechtskr�ftig 
festgestellt sind, unbestritten oder vom Verk�ufer anerkannt sind. Au�erdem ist er zur 
Aus�bung eines R�ckbehaltungsrechtes insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem 
gleichen Vertragsverh�ltnis beruht.

8. In Abweichung von den �� 366, 367 BGB wird eine Zahlung des K�ufers zuerst auf die 
�lteste Forderung verrechnet.

9. Kommt der K�ufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, so ist der Verk�ufer 
berechtigt, die gesamte Restschuld f�llig zu stellen. Der Verk�ufer ist au�erdem 
berechtigt, f�r durchgef�hrte Lieferungen sofortige Zahlung oder Sicherheitsleistung und 
f�r alle noch zu erbringenden Lieferungen oder Leistungen oder Teile davon 
Vorauszahlungen zu verlangen.

10.Der Verk�ufer ist berechtigt, die Anspr�che aus unserer Gesch�ftsverbindung abzutreten.

IV. Lieferzeit
1. Lieferfristen und -termine gelten als nur ann�hernd vereinbart, es sei denn, dass der 

Verk�ufer eine schriftliche Zusage ausdr�cklich als verbindlich gegeben hat.
2. Die Lieferfrist verl�ngert sich angemessen bei h�herer Gewalt, Arbeitsk�mpfen, Unruhen, 

beh�rdlichen Ma�nahmen, Ausbleiben von Zulieferungen unserer Lieferanten und 
sonstigen unvorhersehbaren, unabwendbaren und schwerwiegenden Ereignissen f�r die 
Dauer der St�rung. Der Verk�ufer ist verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren 
unverz�glich die erforderlichen Informationen zu geben und seine Verpflichtungen den 
ver�nderten Verh�ltnissen nach Treu und Glauben anzupassen.

3. Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang und f�r den Fall, dass dies f�r eine z�gige 
Abwicklung vorteilhaft erscheint, zul�ssig.

4. Mit der Bereitstellung der Ware am vereinbarten Lieferungsort durch den Verk�ufer geht 
die Gefahr auf den K�ufer �ber.

5. Das Verstreichen bestimmter Lieferfristen und -termine befreit den K�ufer, der vom Vertrag 
zur�cktreten oder Schadensersatz wegen Nichterf�llung verlangen will, nicht von der 
Setzung einer angemessenen, in aller Regel 14 Tage betragenden Nachfrist zur 
Erbringung der Leistung und der Erkl�rung, dass er die Leistung nach Ablauf der Frist 
ablehnen werde. Liegt seitens des Verk�ufers lediglich leichte Fahrl�ssigkeit vor, ist der 
Schadensersatz auf die Mehraufwendung f�r einen Deckungsverkauf oder eine 
Ersatzvornahme beschr�nkt.

V. MÄngelrÅge, GewÄhrleistung und Garantie
1. F�r M�ngel der Lieferung – au�er bei zugesicherten Eigenschaften oder bei schuldhafter 

Verletzung vertragswesentlicher Pflichten – haften wir unter Ausschluss weiter Anspr�che 
wie folgt::
a. F�r alle Waren gelten die gesetzlichen Gew�hrleistungsfristen ab Gefahr�bergang. Bei 

gewerblicher und/oder beruflicher Nutzung betr�gt die Gew�hrleistungsfrist 12 Monate. 
Wird im Rahmen der Gew�hrleistung nachgebessert oder nachgeliefert, l�st dies keinen 
neuen Beginn der Gew�hrleistungsfrist aus.

b. Bei gebrauchten Waren betr�gt die Gew�hrleistungspflicht ab Gefahr�bergang bei 
privater Nutzung 12 Monate, bei gewerblicher und/oder beruflicher Nutzung wird die 
Gew�hrleistung ausgeschlossen.

2. Der K�ufer hat die empfangene Ware unverz�glich nach Eintreffen auf M�ngel, 
Beschaffenheit und zugesicherte Eigenschaften zu untersuchen. Offensichtliche M�ngel 
sind innerhalb von 14 Kalendertagen durch schriftliche Anzeige an den Verk�ufer zu 
r�gen, andernfalls gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, uns oder unseren 
Erf�llungsgehilfen f�llt Arglist zur Last. Die Frist beginnt mit dem Eingang der Ware beim 
K�ufer.

3. Bei beiderseitigem Handelsgesch�ft unter Kaufleuten bleiben die �� 377, 378 HGB 
unber�hrt.

4. Stellt der K�ufer M�ngel der Ware fest, darf er nicht dar�ber verf�gen, d. h., sie darf nicht 
geteilt, weiterverkauft bzw. weiterverarbeitet werden, bis eine Einigung f�r die Abwicklung 
der Reklamation erzielt ist bzw. ein Beweissicherheitsverfahren durch einen von der 
Handwerkskammer bzw. IHK am Sitz des K�ufers genannten Sachverst�ndigung erfolgt.

5. Transportsch�den sind dem Verk�ufer unverz�glich mitzuteilen. Die erforderlichen 
Formalit�ten hat der K�ufer mit dem Frachtf�hrer zu regeln. Soweit handels�blicher Bruch, 
Schwund usw. in zumutbarem Rahmen bleiben, kann dies nicht beanstandet werden.

6. Bei berechtigter Beanstandung erfolgt nach Wahl des Verk�ufers Nachbesserung 
fehlerhafter Ware oder Ersatzlieferung. Mehrfache Nachbesserungen sind zul�ssig.

7. Im Falle der M�ngelbeseitigung ist der Verk�ufer verpflichtet, alle zum Zwecke der 
M�ngelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen insbesondere Transport-, Wege-, 
Arbeits-, und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erh�hen, dass die 
Kaufsache an einen anderen Ort als den Erf�llungsort verbracht wurde.

8. Wenn der Verk�ufer eine ihm gestellte angemessene Nachfrist verstreichen l�sst, ohne 
den Mangel zu beheben oder Ersatz zu liefern oder ihm Nachbesserungen bzw. 
Ersatzlieferungen unm�glich sind, fehlschl�gt oder vom Verk�ufer verweigert wird, steht 
dem K�ufer, der nicht Verbraucher ist, unter Ausschluss aller weiteren Anspr�che nur das 
Recht zu, von dem Vertrag zur�ckzutreten oder den Kaufpreis zu mindern..

9. Die Gew�hrleistung erstreckt sich nicht auf Sch�den, die entstanden sind infolge normaler 
Abnutzung, mangelhafter Einbau- und Montagearbeiten oder fehlerhafter Inbetriebsetzung 
soweit von uns nicht verschuldet, fehlerhafter oder nachl�ssiger Behandlung oder 
Wartung, nicht sachgem��er Beanspruchung sowie Nichtbeachtung der Montage- oder 
Bedienungsanleitung und der einschl�gigen Normen. Die Gew�hrleistung erstreckt sich 
insbesondere nicht auf die Abnutzung von Verschlei�teilen. Verschlei�teile sind alle sich 
drehenden Teile, alle Antriebsteile und Werkzeuge. Die Gew�hrleistungsanspr�che 
erl�schen auch dann, wenn ohne unsere Genehmigung seitens des Bestellers oder eines 
Dritten �nderungs- oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen werden.

10.Gibt der K�ufer uns keine Gelegenheit und angemessene Zeit, uns von dem Mangel zu 
�berzeugen und gegebenenfalls die erforderliche Nacherf�llung (Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung) vorzunehmen, entfallen alle M�ngelanspr�che.

11.Weitere Anspr�che des K�ufers, insbesondere wegen Fehlens zugesicherter 
Eigenschaften oder aufgrund von Sch�den, die nicht an dem Liefergegenstand selbst 
entstanden sind, werden, soweit gesetzlich zul�ssig, ausgeschlossen.

VI. HaftungsbeschrÄnkung
1. Der Verk�ufer haftet bei Vorsatz, grober Fahrl�ssigkeit und Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten sowie bei Fehlen zugesicherter Eigenschaften. Dar�ber hinaus nicht 
ausdr�cklich in diesen Bedingungen zugestandene Anspr�che werden ausgeschlossen, in 
jedem Fall aber auf die bei Vertragsabschluss voraussehbaren Sch�den sowie der H�he 
nach auf den Lieferwert begrenzt.

     Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nacherfüllung übernehmen wir nur, sobald 
                                                                                                                                                                          sie im Einzelfall, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware, angemessen sind,
                                                                                                                                                                          keinesfalls aber soweit sie 150% des Warenwertes übersteigen.
                                                                                                                                                                          Weitere Aufwendungen wie z.B. im Zusammenhang mit dem Ein- und Ausbau der man-
                                                                                                                                                                          gelhaften Sache übernehmen wir nur nach Maßgabe dieser Bedingungen.
                                                                                                                                                                      2. Soweit die Haftung des Verk�ufers ausgeschlossen oder beschr�nkt ist, gilt dies auch f�r 

                                                                                                                                                                              die pers�nliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, gesetzlichen 
                                                                                                                                                                             Vertreter und Erf�llungsgehilfen. In den F�llen grober Fahrl�ssigkeit durch einfache 
                                                                                                                                                                                 Erf�llungsgehilfen haftet der Verk�ufer auf Ersatz des typischen, vorhersehbaren 
                                                                                                                                                                                  Schadens.

                                                                                                                                                                     3. Die gesetzlichen Regelungen zur Beweislast bleiben hiervon unber�hrt.
                                                                                                                                                                     4. Die Regelung gilt nicht f�r Anspr�che aus dem Produkthaftungsgesetz sowie f�r die F�lle 

                                                                                                                                                                             des Unverm�gens oder der Unm�glichkeit.

                                                                                                                                                VII.    Eigentumsvorbehalt
                                                                                                                                                                     1. Der Verk�ufer beh�lt sich das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller 

                                                                                                                                                                                      Zahlungen aus dem Liefervertrag vor.
                                                                                                                                                                     2. Wird die Vorbehaltsware vom K�ufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so 

                                                                                                                                                                                erfolgt die Verarbeitung f�r den Verk�ufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird; die 
                                                                                                                                                                                    neue Sache wird Eigentum des Verk�ufers. Bei Verarbeitung zusammen mit nicht dem 
                                                                                                                                                                                  Verk�ufer geh�render Ware erwirbt der Verk�ufer Miteigentum an der neuen Sache nach 
                                                                                                                                                                                       dem Verh�ltnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der 
                                                                                                                                                                                   Verarbeitung. Wird Vorbehaltsware mit nicht dem Verk�ufer geh�render Ware gem�� �� 
                                                                                                                                                                      947, 948 BGB verbunden, vermischt oder vermengt, so wird der Verk�ufer Miteigent�mer 
                                                                                                                                                                                 entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der K�ufer durch Verbindung, 
                                                                                                                                                                              Vermischung oder Vermengung Alleineigentum, so �bertr�gt er schon jetzt an den 
                                                                                                                                                                                 Verk�ufer Miteigentum nach dem Verh�ltnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der 
                                                                                                                                                                                  anderen Ware zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der K�ufer hat in 
                                                                                                                                                                             diesen F�llen die im Eigentum oder Miteigentum des Verk�ufers stehende Ware, die ihm 
                                                                                                                                                                            als Vorbehaltsware im Sinne der vorstehenden Bestimmung gilt, unentgeltlich zu 
                                                                                                                                                                           verwahren.

                                                                                                                                                                     3. Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Verk�ufer geh�render Ware 
                                                                                                                                                                             ver�u�ert, so tritt der K�ufer schon jetzt die aus der Weiterver�u�erung entstehende 
                                                                                                                                                                                     Forderung in H�he des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang von 
                                                                                                                                                                                       dem Rest ab; der Verk�ufer nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der 
                                                                                                                                                                                  Rechnungsbetrag des Verk�ufers zuz�glich eines Sicherungsaufschlages von 10 %, der 
                                                                                                                                                                                   jedoch au�er Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegen stehen. Steht die weiter 
                                                                                                                                                                             ver�u�erte Vorbehaltsware im Miteigentum des Verk�ufers, so erstreckt sich die Abtretung 
                                                                                                                                                                                  der Forderung auf den Betrag, der dem Anteil des Verk�ufers an dem Miteigentum 
                                                                                                                                                                               entspricht.

                                                                                                                                                                     4. Der K�ufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln, solange der 
                                                                                                                                                                                  Kaufgegenstand nicht in das Eigentum des K�ufers �bergegangen ist. Insbesondere ist er 
                                                                                                                                                                             verpflichtet, diese auf eigene Gefahr gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsch�den 
                                                                                                                                                                                  ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
                                                                                                                                                                              erforderlich sind, muss der K�ufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchf�hren.

                                                                                                                                                                     5. Der Verk�ufer erm�chtigt den K�ufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung an den 
                                                                                                                                                                                  Verk�ufer abgetretener Forderungen. Der Verk�ufer wird von der eigenen 
                                                                                                                                                                                 Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der K�ufer seinen 
                                                                                                                                                                                  Zahlungsverpflichtungen, auch gegen�ber Dritten nachkommt. Auf Verlangen des 
                                                                                                                                                                                Verk�ufers hat der K�ufer die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen und 
                                                                                                                                                                              diesen die Abtretung anzuzeigen; der Verk�ufer ist erm�chtigt, den Schuldnern die 
                                                                                                                                                                                     Abtretung auch selbst anzuzeigen.

                                                                                                                                                                     6. �ber Zwangsvollstreckungsma�nahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die 
                                                                                                                                                                                abgetretenen Forderungen hat der K�ufer den Verk�ufer unverz�glich unter �bergabe der 
                                                                                                                                                                                   f�r den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu unterrichten.

                                                                                                                                                                     7. Mit Zahlungseinstellung, Beantragung des Insolvenzverfahrens, gerichtlichen oder 
                                                                                                                                                                                au�ergerichtlichen Vergleichsverfahren, erl�scht das Recht zur Weiterver�u�erung, zur 
                                                                                                                                                                                    Verwendung oder Einbau der Vorbehaltsware und die Erm�chtigung zum Einzug der 
                                                                                                                                                                                abgetretenen Forderungen; bei einem Scheck- oder Wechselprotest erlischt die 
                                                                                                                                                                                   Einzugserm�chtigung ebenfalls. Dieses gilt nicht f�r die Rechte des Insolvenzverwalters.

                                                                                                                                                                     8. F�r die ordnungsgem��e Erf�llung der Verbindlichkeiten des K�ufers ist der Verk�ufer 
                                                                                                                                                                              berechtigt, angemessene Sicherheiten zu fordern. �bersteigt der Wert dieser Sicherheiten 
                                                                                                                                                                              die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 %, so ist der Verk�ufer insoweit zur 
                                                                                                                                                                                  R�ck�bertragung oder Freigabe nach seiner Wahl verpflichtet.

                                                                                                                                                 VIII. Vertragsaufhebung und RÅcknahme
                                                                                                                                                                                         Nimmt der Kunde in unbrechtigter Weise die Ware nicht ab oder nehmen wir auf Wunsch des 
                                                                                                                                                                                      Kunden oder in Aus�bung unserer Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt Ware zur�ck, so sind 
                                                                                                                                                                             wir nach unserer Wahl berechtigt, anstelle einer konkreten Schadensberechnung eine 
                                                                                                                                                                               Pauschale in H�he von 20% des urspr�nglich geschuldeten Vertragspreises zu verlangen 
                                                                                                                                                                                        bzw. bei der Gutschrift in Ansatz zu bringen.

                                                                                                                                                                                             Dem Kunden bleibt vorbehalten nachzuweisen, dass ein Schaden �berhaupt nicht oder in 
                                                                                                                                                                               wesentlich geringerer H�he entstanden ist.

                                                                                                                                                IX.    Datenschutz
                                                                                                                                                                             Der K�ufer wird hiermit dar�ber informiert, dass der Verk�ufer die im Rahmen der 
                                                                                                                                                                                  Gesch�ftsverbindungen gewonnenen personenbezogenen Daten gem�� der Bestimmung des 
                                                                                                                                                                                Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet.

                                                                                                                                             X.     Gerichtsstand/ErfÅllungsort
                                                                                                                                                                     1. Sofern sich aus dem Kaufvertrag bzw. der Auftragsbest�tigung nichts anderes ergibt, ist 

                                                                                                                                                                                  der Gesch�ftssitz des Verk�ufers Erf�llungsort.
                                                                                                                                                                     2. F�r alle Rechtsstreitigkeiten, auch im Rahmen eines Wechsel und Scheckprozesses, ist 

                                                                                                                                                                                  der Gesch�ftssitz des Verk�ufers Gerichtsstand, wenn der K�ufer Vollkaufmann, eine 
                                                                                                                                                                                juristische Person des �ffentlichen Rechts oder ein �ffentlich-rechtliches Sonderverm�gen 
                                                                                                                                                                              ist. Der Verk�ufer ist auch berechtigt, am Sitz des Auftraggebers zu klagen.

                                                                                                                                                                     3. Auf die Vertragsbeziehung ist ausschlie�lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
                                                                                                                                                                                   anzuwenden.

                                                                                                                                                XI. Rechtswirksamkeit
                                                                                                                                                                                  Sollten einzelne Bestimmungen rechtsunwirksam sein oder werden oder sollte sich eine L�cke 
                                                                                                                                                                                                  im Vertrag ergeben, so ber�hrt das die Wirksamkeit des �brigen Vertragsinhaltes nicht.

                                                                                                                                                                   Stand: 05/2012

Anwender
Schreibmaschinentext
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